
Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu 
Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Vorlage Nr. 11/2021 
Sitzung der Verbandsversammlung 

am 21. Juli 2021 
-öffentlich- 

 
 

Kläranlage – Wechsel des Betreibers 
- Änderung der Satzung/ Erweiterung der Unterhaltung für die RÜBs / RÜs 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Satzungsänderung wird zugestimmt. Die Änderung der Satzung wird im Herbst 2021 
erfolgen. 

 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
Themeninhalt:  
 
In § 2 der Satzung sind die Aufgaben der Verbandssatzung des GVV Oberes Zabergäu 
geregelt. Unter § 2 Abs. 3 Ziffer 2 b) ist aufgeführt, dass das im Verbandsgebiet anfallende 
Abwasser gemeinsam abzuführen und zu reinigen ist. Zu diesem Zweck erstellt, betreibt, 
unterhält und erneuert der Verband für das Verbandsgebiet, den Stadtteil Brackenheim-
Stockheim und das Gebiet des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung Zabergäu die er-
forderlichen Zuleitungen, die Kläranlage und die Regenüberlaufbecken mit allen weiteren 
hierzu erforderlichen Anlagen auf den jeweiligen Markungen. Die Abgabenhoheit ver-
bleibt bei den Mitgliedsgemeinden, bzw. der Stadt Brackenheim und des Zweckverban-
des Wirtschaftsförderung Zabergäu. 
Unter Punkt 3 Finanzierung, § 13 werden die laufenden Kostenbeiträge für die Verwal-
tung, Unterhaltung und den Betrieb behandelt. § 13 Abs. 2 Ziffer 2.1 besagt, dass für die 
Aufgaben der Abwasserreinigung nach dem Verhältnis der abgerechneten Abwasser-
mengen des jeweils zuletzt abgerechneten Abrechnungszeitraumes. Umgelegt wird der 
nicht durch anderweitige Einnahmen gedeckte Aufwand. Weiter heißt es unter §13 Abs. 
2 Ziffer 2.3 dass die Kosten für die Reinigung und Unterhaltung der Regenüberlaufbecken 
von den Gemeinden getragen werden, auf deren Markung die Regenüberlaufbecken er-
stellt sind. Dies gilt nicht für das gemeinsame Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage. 
Die Kosten hierfür werden entsprechend Ziffer 2.1 aufgeteilt. 
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Vorgehen bisher: Die Rechnungen für die Reinigung und Unterhaltung der RÜ und RÜB 
gingen bisher direkt an die jeweiligen Gemeinden. Die sonstige Unterhaltung der Kläran-
lage sowie des RÜB vor der Kläranlage wurde anhand der Abwassermengen auf die Ge-
meinden aufgeteilt.  
 
Vorgehen neu: Die Unterhaltung der Kläranlage soll weiterhin nach der Abwassermenge 
aufgeteilt werden. Die Reinigung und Unterhaltung der RÜ und RÜB der Gemeinden soll 
von nun an über den GVV gehen. Die Rechnungen dafür wird der GVV bezahlen und die 
Kosten werden nach einem festen Schlüssel aufgeteilt. Der Schlüssel setzt sich zusam-
men aus der Anzahl der RÜB und RÜ der jeweiligen Gemeinden sowie ein festgesetzter 
Wert je RÜ bzw. RÜB. Daraus lässt sich für die einzelnen Gemeinden ein prozentualer 
Anteil bilden. Dieser soll in der Satzung mitaufgenommen werden. Das Regenüberlauf-
becken im Besitz des GVV (vor der Kläranlage) wird jeweils auf die Gemeinden nach den 
Abwassermengen umgelegt (wie bisher auch). Daher würde sich § 13 Abs. 2 Ziffer 2.3 
der Satzung wie folgt ändern: 
 
Regelung bisher: Geplante Änderung: 
§ 13 Absatz 2 Ziffer 2.3. 
Die Kosten für die Reinigung und Unter-
haltung der Regenüberlaufbecken werden 
von den Gemeinden getragen, auf deren 
Markung die Regenüberlaufbecken er-
stellt sind. Dies gilt nicht für das gemein-
same Regenüberlaufbecken vor der Klär-
anlage. Die Kosten hierfür werden ent-
sprechend Ziffer 2.1 aufgeteilt. 

§ 13 Absatz 2 Ziffer 2.3 
Die Kosten für die Reinigung und Unter-
haltung der Regenüberlaufbecken und 
Regenüberläufe werden vom GVV getra-
gen und wie folgt an die Gemeinden um-
gelegt: 
Zaberfeld:30,0 % 
Pfaffenhofen: 11,0 % 
Güglingen: 36,4 % 
GVV: 6,7 % 
Brackenheim: 5,3 % 
Zweckverband Wirtschaftsförderung 
Zabergäu: 10,6 % 
Der anfallende Anteil auf den GVV wird 
wiederum anhand der Abwassermengen 
nach 2.1 aufgeteilt. 

 
Adelhelm, 07.07.2021 
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